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Merkblatt zum Verfahren bei Verletzungen oder Krankheiten

Die  Aus gabe  von Kühlpacks  wird in e ine  Lis te  e inge tragen, s o  das s  
die  Rückgabe  gewährle is te t is t.

Ke in Patient s oll ohne  Sanitäter den Sanitäts raum be tre ten!

Über die  zu tre ffenden Maßnahmen ents che idet der Schuls anitäts die ns t.

Bes ondere  Rege lungen:

aber nicht als  Ents chuldigung für vers äumte  Unter-
richts s tunden dient.
Jeder Patient mus s  s e in Schülerbegle itheft zur Behandlung mitbringen!

A: Während des Unterrichts:
Die Lehrkraft entscheidet darüber, ob ein Schüler  alleine oder in Begleitung eines Mit-
schülers den Unterricht verlassen darf.

a: leichte Fälle oder Wiederholungsfälle:
Der Schüler meldet sich unverzüglich beim Hausmeister oder der Sekretärin.
Diese informieren die Eltern und lassen die Kinder gegebenenfalls abholen. Leichte 
Schürfwunden werden von Ihnen aber auch behandelt und   gebenenfalls Kühlpacks 
ausgegeben. (

)
Sind die Eltern nicht erreichbar oder können die Kinder nicht abgeholt werden, ist der 
Dienst habende Schulsanitäter zu benachrichtigen. (Dem Hausmeister bzw. der Sekre-
tärin ist es nicht zuzumuten, die Kinder in den Sanitätsraum zu bringen und dort zu 
betreuen.) Der Sanitäter dokumentiert die Aufnahme und entscheidet über das weitere 
Vorgehen.    

b: schwere oder unklare Fälle:
Hausmeister oder Sekretärin alarmieren den Dienst habe     Sanitäter. Dieser leitet 
sofort die notwendigen Behandlungsmaßnahmen im Sanitätsraum ein. Falls erforder-
lich alarmiert er die anderen Dienst habenden Sanitäter, benachrichtigt die Eltern, or-
ganisiert den Transport zu Arzt oder Krankenhaus. 

Er sorgt auch für die Öffnung des Tores, falls der Rettungsdienst angefordert wurde.

B: In den Pausen:
In den großen Pausen ist der Sanitätsraum besetzt. Die Dienst habenden Schüler sind 
aus dem Dienstplan, der in dem Schaukasten links vom Haupteingang hängt, ersicht-
lich. 

Jede Behandlung beim Schulsanitätsdienst wird mit Name, Datum, Diagnose und Be-
handlungsmaßnahme im Verbandbuch dokumentiert. Zusätzlich bekommt jeder Schü-
ler einen Stempel ins Schülerbegleitheft, der die Behandlung den Eltern und Lehrern 
gegenüber dokumentiert, 

Im Sanitätsraum sind die Sanitäter weisungsbefugt. 
Die Alarmierung der Schulsanitäter erfolgt über Handy. Für die drei Dienst habenden 
ist an diesem Tag das Handy-Verbot aufgehoben.
Die Lehrkräfte werden gebeten, darauf zu achten, dass     Schüler ihr Begleitheft zur 
Behandlung mitbringen. Nach der Behandlung sollten die Stempel wenn möglich  kon-
trolliert werden.

Anm: Die verwendeten Begriffe Schüler, Mitschüler und Sanitäter schließen die feminine Form mit 
ein!   
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